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«IM OKTOBER WIRD DAS LEBEN 
NICHT NUR SCHÖNER, SONDERN 
BUNTER.» 

LENA LORENZ

WAS LAUFT IN TENNIKEN? 
NOVEMBER 2025

02.11.2025	 Naturbummel	 NVVT	 Dorf

03.11.2025	 Lottomatch	 Frauenverein	 Schulhaus Hofmatt

03.11.2025	 Mütter/Väterberatung		  Schulhaus Hofmatt

05.11.2025	 Vorstandsitzung	 Pilzverein	 Schulhaus Hofmatt

05.11.2025	 Trauercafé	 Ref. Kirche	 Schulhaus Hofmatt DG

09.11.2025	 Dankes-Gottesdienst für Freiwillige	 Ref. Kirche	 Kirche Tenniken

16.11.2025 	 Kirchgemeindeversammlung	 Ref. Kirche	 Kirche Tenniken

16.11.2025	 Turnerzmorge	 SVT	 Turnhalle Tenniken

17.11.2025	 Kaffistübli	 Frauenverein	 Schulhaus Hofmatt

17.11.2025	 Lampion-Kaffi                                      Frauenverein	 Schulhaus Hofmatt

20.11.2025	 Buchstart	 Bibliothek	 Gemeindesaal

26.11.2025	 Mittagstisch	 Frauenverein	 Schulhaus Hofmatt

29.11.2025	 Jahreskonzert                                      Musikverein	 Turnhalle Tenniken

29.11.2025	 Adventskranz selbst machen	 Ref. Kirche	 Kirche Tenniken

Erscheinung	 einmal monatlich 
Redaktion	 Gemeindeverwaltung Tenniken 
Datenanlieferung	 Word oder PDF an: 
 	 mitteilungsblatt@tenniken.ch
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Tag der offenen Tür in der Gemeinde-

verwaltung 

 

Der Gemeinderat lädt die Bevölkerung am 

Samstag, 29. November 2025, herzlich zum 

Tag der offenen Tür ein. 

Zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr besteht 

die Möglichkeit, die neu umgebaute Ge-

meindeverwaltung zu besichtigen. 

 

Im Anschluss sind alle Besucherinnen und 

Besucher zu einem Apéro mit dem Gemein-

derat im Gemeinderatszimmer eingeladen. 

 

Der Gemeinderat freut sich auf zahlreiche 

Gäste. 

 

 

Wahlergebnisse vom 28. September 

2025:  

 

Ersatzwahl für ein Mitglied der Geschäfts- 

und Rechnungsprüfungskommission 

 

Das absolute Mehr der Anzahl Stimmen be-

trug 78 Stimmen. 

 

Kari-Anne Larsen  148 Stimmen 

Vereinzelte      8 Stimmen 

 

Frau Larsen hat das absolute Mehr erreicht 

und ist damit als neues Mitglied der Ge-

schäfts- und Rechnungsprüfungskommis-

sion gewählt. 

 

Ersatzwahl für ein Mitglied in die Sozialhilfe-

behörde  

 

Leider hat hier niemand das absolute Mehr 

erreicht. Daher wird ein 2. Wahlgang auf 

den 30. November 2025 angesetzt.  

 

Interessierte Personen sind herzlich 

eingeladen, sich bei der Gemeindever-

waltung oder direkt bei der Präsiden-

tin der Sozialhilfebehörde (Frau Patri-

zia Nyffenegger) zu melden. 

 

 

Erwahrung Ersatzwahl Geschäfts- und 

Rechnungsprüfungskommission 

 

Der Gemeinderat hat nach unbenutztem Ab-

lauf der Beschwerdefrist die Wahl von Frau 

Kari-Anne Larsen für die laufende Amtsperi-

ode erwahrt. Der Gemeinderat gratuliert ihr 

herzlich zu diesem tollen Wahlergebnis. 

 

 

Volksabstimmung vom 

30. November 2025 

 

An diesem Wochenende finden zwei eidge-

nössische Abstimmungen und zwei kanto-

nale Abstimmungen statt. 

 

Eidgenössische Abstimmungen 

 

1. Volksinitiative «Für eine engagierte 

Schweiz (Service-citoyen-Initiative)»; 

 

2. Volksinitiative «Für eine soziale Klimapo-

litik – steuerlich gerecht finanziert (Initiative 

für eine Zukunft)»; 

 

Kantonale Abstimmungen 

 

3. Teilrevision des Ergänzungsleistungsge-

setzes vom 26. Juni 2025 betreffend Erhö-

hung des Vermögensverzehrs 

 

4. Laufen, Verlegung der Naubrücke: Ge-

nehmigung des generellen Projekts  

 

Ausserdem finden eine allfällige Nachwahl in 

den Regierungsrat sowie allfällige Friedens-

richter/innen-Wahlen ebenfalls am 30. No-

vember 2025 statt 

 

Kommunale Wahl 

 

Ersatzwahl für ein Mitglied in die Sozialhil-

febehörde, 2. Wahlgang 

 

 

 

Gemeindenachrichten und Mitteilungen 
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Gemeindeversammlung vom  

2. Dezember 2025 

 

Wir rufen in Erinnerung, dass die nächste 

Gemeindeversammlung am Dienstag, 02. 

Dezember 2025, stattfinden wird. Unter an-

derem wird die Gemeindeversammlung über 

das Budget 2026 befinden. Ebenfalls ge-

plant ist die Aufnahme der Jungbürgerinnen 

und Jungbürger. Die Einladung mit den er-

forderlichen Unterlagen wird den Stimmbe-

rechtigten rechtzeitig zugestellt. Der Ge-

meinderat bittet, dieses Datum zu reservie-

ren und würde sich freuen, viele Stimmbür-

gerinnen und Stimmbürger begrüssen zu 

können. 

 

 

Drittmeldepflicht 

 

Personen, welche Wohnraum vermieten, 

sind gemäss Anmeldungs- und Registerge-

setz des Kantons Basel-Landschaft (siehe 

unten) verpflichtet, der Gemeindeverwal-

tung Ein- und Auszüge zu melden. Sie kön-

nen die benötigten Daten telefonisch aber 

auch via E-Mail oder Post an uns übermit-

teln. 

 

Auszug aus dem Anmeldungs- und Register-

gesetz des Kantons Basel-Landschaft (SGS 

111) 

 

§ 7 Mitteilungs- und Auskunftspflicht 

 

1 Personen, die in eigenem oder fremdem 

Namen meldepflichtigen Personen Räum-

lichkeiten vermieten oder die meldepflichti-

gen Personen  bei sich oder in Kollektivhaus-

halten aufnehmen, teilen dies der Gemein-

deverwaltung innert 14 Tagen seit dem 

Mietantritt bzw. seit der Aufnahme mit. 

Ebenso teilen sie die Beendigung der Miete 

oder der Aufnahme innert 14 Tagen mit. 

 

 

 

 

 

Defekte Strassenlampe 

 

Haben Sie eine defekte Strassenlampe (Kan-

delaber) im Dorf entdeckt? Dann sind wir 

um eine Rückmeldung sehr froh. Jede Stras-

senlampe hat eine eigene Nummer. Bitte 

merken oder notieren Sie sich die Nummer 

und die Strasse und machen Sie Meldung an 

die Gemeinde. Gerne können Sie uns telefo-

nisch oder via E-Mail kontaktieren.  

( gemeinde@tenniken.ch )  

 

 

Mittagstisch – Neue Trägerschaft ab 
2026 
 
An der TED-Sitzung vom 18. August 2025 
haben die Gemeindevertreter beschlossen, 
die Verantwortung und den administrativen 
Aufwand für den Mittagstisch per 
01.01.2026 dem Verein Tagesfamilie Ober-
baselbiet (VTOB) zu übertragen.  
 
Mit dieser Lösung wird eine professionelle 
und nachhaltige Betreuungslösung sicher-
gestellt, die den Bedürfnissen der Kinder 
und Eltern gerecht wird. Der Verein VTOB 
verfügt über langjährige Erfahrung im Be-
reich familienergänzender Betreuung und 
wird den Betrieb des Mittagstisches künftig 
in enger Zusammenarbeit mit den Gemein-
den sowie der Schule führen. Die Eltern der 
betroffenen Schülerinnen und Schüler wur-
den bereits über die geplante Übergabe in-
formiert. 

 
 

 

 

mailto:gemeinde@tenniken.ch
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Öffentliche Auflage: Mutation Grundwasserschutzzonen Pump-

werk Bleimatt B1 (79.A.4) der Wasserversorgung Zunzgen 

 

Gemäss § 31 des kantonalen Raumplanungs- und Baugesetzes liegt die folgende von 

der Einwohnergemeindeversammlung Tenniken am 17. Juni 2025 beschlossene Muta-

tion der Grundwasserschutzzonen vom 1. November – 30. November 2025 öffent-

lich auf: 

Mutation Grundwasserschutzzonen Pumpwerk Bleimatt B1 

• Schutzzonenreglement Tenniken 

• Abgrenzung Schutzzone (Situationsplan) 

• Konfliktplan (Situationsplan) 

• Planungsbericht inkl. Anhang 

Innerhalb der Auflagefrist von 30 Tagen kann beim Gemeinderat schriftlich und be-

gründet Einsprache gegen diese Planung erhoben werden. Massgebend für die Einga-

befrist ist der Poststempel. 

Die Unterlagen können während den Schalterstunden in der Gemeindeverwaltung Ten-

niken, Alte Landstrasse 32, 4456 Tenniken sowie online auf der Gemeindewebseite 

eingesehen werden. 

 

Der Gemeinderat 
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Vereine & Verschiedenes 
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Autoeinstellplätze zu vermieten 
Adresse: Hauptstrasse 21, 4456 Tenniken 
Verfügbarkeit: ab sofort oder nach Vereinbarung 
 
Die Einstellhalle ist nur für berechtige Personen 
zugänglich (mit Handsender oder Schlüssel) 
 
Optional: Aussenparkplatz verfügbar 
 
Bei Interesse oder für eine Besichtigung wenden 
Sie sich bitte an Tel. 079 351 18 17 
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«	WHO’S WHO 
	 IM GEMEINDERAT 
	 TENNIKEN …»

Gemeindepräsident		 Thomas Grüter	 • Allgemeine Verwaltung
		  Tel. 061 971 53 32	 • Forstwirtschaft
		  thomas.grueter@tenniken.ch	 • Energie
			   • Vereine

Vizepräsidentin		  Franziska Buonfrate	 • Kultur, Freizeit, Kuko
		  Tel. 061 971 99 07	 • Naturschutz
		  franziska.buonfrate@tenniken.ch	 • Raumplanung 
			   • Umweltschutz 
			 
Gemeinderat		  Niklaus Jäggi	 • Offene Jugendarbeit
		  Tel. 061 411 06 15	 • Regionale Musikschule
		  niklaus.jaeggi@tenniken.ch	 • Sozialhilfe
			   • Bildung
						    
Gemeinderat		  Daniel Sutter	 • Liegenschaften
		  Mobile 079 408 74 53 	 • Öffentliche Sicherheit
		  daniel.sutter@tenniken.ch	 • Verkehr
			   • Volkswirtschaft
			   • Wasserversorgung
			   • Werkhof

Gemeinderat		  David Wiesner	 • Finanzen
		  Tel. 061 971 71 79  	 • Gesundheit
		  david.wiesner@tenniken.ch	 • KESB



GEMEINDEVERWALTUNG
Adresse	 Alte Landstrasse 32
Telefon 	 061 973 07 00
Fax	 061 973 07 01
E-Mail	 gemeinde@tenniken.ch

Öffnungszeiten
Montag	 geschlossen
Dienstag	 16.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch	 10.00 – 11.30 Uhr
Donnerstag	 11.00 – 13.00 Uhr
Freitag	 geschlossen

Bediente Telefonzeiten	 Mo, Mi, Do: 14.00 – 16.00 Uhr
	 Di: 14.00 – 18.00 Uhr

GEMEINDEBIBLIOTHEK
Adresse	 Alte Landstrasse 32a
Telefon	 061 971 60 58
E-Mail 	 bibliothek@tenniken.ch

Öffnungszeiten
Montag	 16.00 – 18.30 Uhr
Mittwoch	 16.00 – 18.30 Uhr
Freitag	 15.00 – 17.00 Uhr

Während den Ferien
Montag	 16.00 – 18.30 Uhr 

SOZIALHILFEBEHÖRDE
Adresse	 Alte Landstrasse 32
Telefon 	 079 275 49 20
E-Mail	 sozialhilfebehoerde@tenniken.ch

ÖFFNUNGSZEITEN ABFALLSAMMELSTELLE
Montag – Freitag 	 07.00 – 12.00 und 13.00 – 19.00 Uhr
Samstag 	 08.00 – 14.00 Uhr
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